
 
 
 
 
 
5. Finanzierung ärztlicher Fort- und Weiterbildung  
 
Auf Antrag von Prof. Dr. Knichwitz (Drucksache V-88) fasst der 110. Deutsche 
Ärztetag folgende Entschließung:  
 
Der Deutsche Ärztetag fordert die Politik auf, verbindliche Regelungen zu schaffen, 
die zusätzliche finanzielle Mittel für die ärztliche Fort- und Weiterbildung freistellen. 
 
Begründung:  
Die Kosten für die ärztliche Fort- und Weiterbildung sind in dem neuen 
Fallpauschalensystem (DRG – Diagnosis Related Groups) nicht berücksichtigt. 
Zusätzlich fordern Politik und Krankenkassen eine verbindlichere Qualitätssicherung 
und haben eine verpflichtende Fortbildung von Fachärzten mit Nachweis eines 
Fortbildungszertifikates im Zeitraum von fünf Jahren beschlossen. In anderen 
Ländern ist das Problem bereits erkannt. So werden beispielsweise in den USA und 
Spanien die Kosten für die Weiterbildung vollständig vom Staat übernommen, in 
Belgien gibt es entsprechende Zuschüsse durch die Krankenkassen.  
 


